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Bekanntmachung eines Teilnahmewettbewerbs zur 
Einführung der Top Level Domain „.bayern“ 

Projekt H1620.2.1-141 
 
 

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb vor Auswahlverfahren  
 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Abgabe der Teilnahmeanträge auffordernden Stelle: 

Bayer. Landesamt für Steuern – im Auftrag des IT-Beauftragten der Bayer. Staatsregierung 
Zentrale Vergabestelle 
z. Hd. Frau Seiler 
Sophienstr. 6 
D – 80333 München 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die Teilnahmeanträge einzureichen sind: 
Bayerisches Landesamt für Steuern, 
Antragssammelstelle 
z. Hd. Frau Noder 
Stichwort: Einführung der Top Level Domain „.bayern“ 
Projekt Nr. H1620.2.1-141 
Sophienstraße 6 
D-80333 München 

 
b) Art der Vergabe: 

Der Freistaat Bayern, vertreten durch den IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung, 
beabsichtigt, eine auf den Landesnamen lautende Top Level Domain „.bayern“ einzuführen. Er sucht 
hierfür ein geeignetes Unternehmen, das die Domain nach Maßgabe eines mit dem Freistaat Bayern 
abzuschließenden Vertrages (Betreibervertrag) beantragt und betreibt. Bei dem Betreibervertrag 
handelt es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag im Sinne von § 99 Abs. 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), da der Freistaat Bayern kein Entgelt an den künftigen Betreiber 
entrichtet. 
Der Freistaat Bayern möchte aber im Interesse eines fairen und transparenten Wettbewerbs allen 
interessierten Domainbetreibern Gelegenheit geben, sich um den Abschluss des Betreibervertrages 
und die Ausstellung des erforderlichen Unterstützungsschreibens zu bewerben. 
Zu diesem Zweck orientiert sich das Verfahren zur Auswahl eines Betreibers und zum Abschluss 
eines Betreibervertrages eng am sogenannten Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach 
§ 3 Abs. 3 EG VOL/A. 
Dadurch soll für alle Beteiligten ein Höchstmaß an Transparenz, Gleichbehandlung und 
Rechtssicherheit gewährleistet werden. 

 
c)  Form, in der die Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: 

Der Teilnahmeantrag ist schriftlich abzugeben. Der Antrag muss in einfacher Ausfertigung 
eingereicht werden. Dem schriftlichen Antrag ist zusätzlich ein Antrag in elektronischer Form (als 
Word- oder pdf-Format) auf einem Datenträger beizufügen. 

 
d) Rahmenbedingungen für die Einführung der Top Level Domain „.bayern“: 

Nach mehrjährigen Planungen hat die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) am 20. Juni 2011 beschlossen, in Zukunft weitgehend frei wählbare Begriffe als 
Domänennamen oberster Stufe (Top Level Domains) zuzulassen. Dies ermöglicht es, künftig auch 
Länder- oder Städtenamen als Top Level Domains zu registrieren.  
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Über die Zulassung sämtlicher neuer Top Level Domains und die Auswahl des jeweiligen 
Domainbetreibers entscheidet ICANN in einem standardisierten Bewerbungsverfahren, das nach 
derzeitigem Planungsstand am 12. Januar 2012 beginnen wird. Der Ablauf dieses Verfahrens, die 
Bewerbungsbedingungen und die Anforderungen an den späteren Domainbetrieb sind in einem von 
ICANN herausgegebenen, englischsprachigen Bewerberhandbuch (gTLD Applicant Guidebook) 
geregelt, das auf der Internetseite http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm  
veröffentlicht ist.  
 

e) Gegenstand und Ziel des Verfahrens: 
Der Freistaat Bayern beabsichtigt, nicht selbst an diesem Bewerbungsverfahren um die Top Level 
Domain „.bayern“ teilzunehmen. Die Bewerbung bei ICANN soll vielmehr durch ein geeignetes 
Unternehmen erfolgen, das die Domain nach erfolgter Zuteilung durch die ICANN und nach 
Maßgabe des mit dem Freistaat Bayern abzuschließenden Vertrages auch selbst betreiben soll.   
 
Das Bayerische Landesamt für Steuern führt im Auftrag des IT-Beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung einen Teilnahmewettbewerb mit anschließendem Auswahlverfahren durch, in dem 
das Unternehmen ermittelt werden soll, das sich nach Maßgabe eines mit dem Freistaat Bayern 
abzuschließenden Vertrages bei ICANN um die Top Level Domain „.bayern“ bewirbt und diese nach 
erfolgter Zuteilung betreibt. Der Freistaat Bayern wird allein diesem Unternehmen das für eine 
erfolgreiche Bewerbung bei ICANN erforderliche Unterstützungsschreiben erteilen. 
 
In dem abzuschließenden Vertrag sollen Bestimmungen getroffen werden, die zur Wahrung des 
öffentlichen Interesses beim Betrieb der auf den Landesnamen „Bayern“ lautenden Top Level 
Domain erforderlich sind. Hierzu gehört u.a. auch eine angemessene Beteiligung des Freistaats 
Bayern an den Umsätzen aus dem Domainbetrieb.  
 
Eine finanzielle Beteiligung des Freistaats Bayern an den Kosten für die Teilnahme am 
Bewerbungsverfahren der ICANN und den Betrieb der Top Level Domain „.bayern“ sowie jegliche 
Kostenerstattung sind ausgeschlossen. 

 
f) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb angefordert 

oder eingesehen werden können: 
Bayer. Landesamt für Steuern 
Zentrale Vergabestelle 
z. Hd. Frau Seiler 
Sophienstr. 6 
D – 80333 München 
 

 
g) Teilnahmefrist:  

Die Teilnahmefrist endet am 17.10.2011, 11:00 Uhr. 
 
h) Die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: 

Bürgschaft auf erstes Anfordern einer Bank mit Niederlassung in Deutschland bis zum Höchstbetrag 
von 185.000,00 US$. Eine vergleichbare Erklärung einer Bank aus einem Mitgliedsstaat der EU ist 
ebenfalls zugelassen, sofern sie eine vergleichbare Sicherheit bietet. 
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i) Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers, die mit dem Teilnahmeantrag  

vorzulegen sind: 
• Darstellung der Rechtsform des Bewerbers und Nachweis dieser anhand geeigneter Unterlagen 

(z.B. aktueller Auszug aus dem Handelsregister). Einzelunternehmen sind als Bewerber bei 
ICANN nicht zugelassen. 

• Beschreibung des Qualitätsmanagements des Bewerbers (ggf. Zertifikate beilegen). 
• Bürgschaft auf erstes Anfordern einer Bank mit Niederlassung in Deutschland bis zum 

Höchstbetrag von 185.000,00 US$. Eine vergleichbare Erklärung einer Bank aus einem 
Mitgliedsstaat der EU ist ebenfalls zugelassen, sofern sie eine vergleichbare Sicherheit bietet. 

• Darlegung der technischen Leistungsfähigkeit nach Maßgabe der Unterlagen zum 
Teilnahmewettbewerb 
 
Weitere Anforderungen siehe Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb. 

 
 


